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Beschlußvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt die 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt 
Prenzlau und dem Landkreis Uckermark über die Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung auf der 
Baustoffdeponie Prenzlau 
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Begründung der Vorlage: 
 
Die Bundesregierung hat am 10.12.2001 die ab 01.01.2002 in Kraft getretene Verordnung 
zur Umsetzung des Europäischen Abfallverzeichnisses (Abfallverzeichnisverordnung – 
AVV vom 10. Dezember 2002, BGBl. I 3379) verabschiedet. Die Verordnung führte zu eu-
ropaweit einheitlichen Abfallschlüsselnummern und damit einer Neunummerierung und zum 
Teil auch Neubewertung der Abfälle.  
 
Aus diesem Grund mußten die im öffentlich-rechtlichen Vertrag vom Juli 2000 genannten 
Abfälle neu eingruppiert werden.  
 
In Absprache der zuständigen Ämter in der Stadt Prenzlau und der Kreisverwaltung des 
Landkreises Uckermark wurde die Umschlüsselung der im Auftrag des Landkreises durch 
die Stadt zu beseitigenden Abfälle vorgenommen. Es handelt sich um die ASN 170802, 
191212 und 170605. Diese, als nicht verwertbar geltende Abfälle, bedingen die Änderung 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages. 
 
Mit Bescheid des Landesumweltamtes vom 15.11.2001 erhielt die Stadt Prenzlau die Ge-
nehmigung o. g. Abfälle auf der Baustoffdeponie ablagern zu dürfen. 
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